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§64 
Abschnitt 3 

Besondere Vorschriften 
für die Vergabe von sozialen 

und anderen besonderen Dienstleistungen 
 

Vergabe von Aufträgen für soziale und andere besondere Dienstleistungen 
Öffentliche Aufträge über soziale und andere besondere Dienstleistungen im Sinne von § 
130 Absatz 1 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen werden 
nach den Bestimmungen dieser Verordnung und unter Berücksichtigung der 
Besonderheiten der jeweiligen Dienstleistung nach Maßgabe dieses Abschnitts 
vergeben. 
 

§65 
Ergänzende Verfahrensregeln 

(1) Neben dem offenen und dem nicht offenen Verfahren stehen dem öffentlichen 
Auftraggeber abweichend von § 14 Absatz 3 auch das Verhandlungsverfahren mit 
Teilnahmewettbewerb, der wettbewerbliche Dialog und die Innovationspartnerschaft 
nach seiner Wahl zur Verfügung. Ein Verhandlungsverfahren ohne 
Teilnahmewettbewerb steht nur zur Verfügung, soweit dies nach § 14 Absatz 4 gestattet 
ist. 
(2) Die Laufzeit einer Rahmenvereinbarung darf abweichend von § 21 Absatz 6 
höchstens sechs Jahre betragen, es sei denn, es liegt ein im Gegenstand der 
Rahmenvereinbarung begründeter Sonderfall vor. 
(3) Der öffentliche Auftraggeber kann für den Eingang der Angebote und der 
Teilnahmeanträge unter Berücksichtigung der Besonderheiten der jeweiligen 
Dienstleistung von den §§ 15 bis 19 abweichende Fristen bestimmen. § 20 bleibt 
unberührt. 
(4) § 48 Absatz 3 ist nicht anzuwenden. 
(5) Bei der Bewertung der in § 58 Absatz 2 Satz 2 Nummer 2 genannten Kriterien 
können insbesondere der Erfolg und die Qualität bereits erbrachter Leistungen des 
Bieters oder des vom Bieter eingesetzten Personals berücksichtigt werden. Bei 
Dienstleistungen nach dem Zweiten und Dritten Buch Sozialgesetzbuch 
können für die Bewertung des Erfolgs und der Qualität bereits erbrachter Leistungen des 
Bieters insbesondere berücksichtigt werden: 
1. Eingliederungsquoten, 
2. Abbruchquoten, 
3. erreichte Bildungsabschlüsse und 
4. Beurteilungen der Vertragsausführung durch den öffentlichen Auftraggeber anhand 
transparenter und nichtdiskriminierender Methoden. 
 

§66 
Veröffentlichungen, Transparenz 

(1) Der öffentliche Auftraggeber teilt seine Absicht, einen öffentlichen Auftrag zur 
Erbringung sozialer oder anderer besonderer Dienstleistungen zu vergeben, in einer 
Auftragsbekanntmachung mit. § 17 Absatz 5 bleibt unberührt. 
(2) Eine Auftragsbekanntmachung ist nicht erforderlich, wenn der öffentliche 
Auftraggeber auf kontinuierlicher Basis eine Vorinformation veröffentlicht, sofern 
die Vorinformation  



1. sich speziell auf die Arten von Dienstleistungen bezieht, die Gegenstand der zu 
vergebenen Aufträge sind, 
2. den Hinweis enthält, dass dieser Auftrag ohne gesonderte Auftragsbekanntmachung 
vergeben wird, 
3. die interessierten Unternehmen auffordert, ihr Interesse mitzuteilen 
(Interessensbekundung). 
 (3) Der öffentliche Auftraggeber, der einen Auftrag zur Erbringung von sozialen und 
anderen besonderen Dienstleistungen vergeben hat, teilt die Ergebnisse des 
Vergabeverfahrens mit. Er kann die Vergabebekanntmachungen quartalsweise bündeln. 
In diesem Fall versendet er die Zusammenstellung spätestens 30 Tage nach 
Quartalsende. 
(4) Für die Bekanntmachungen nach den Absätzen 1 bis 3 ist das Muster gemäß 
Anhang XVIII der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1986 zu verwenden. Die 
Veröffentlichung der Bekanntmachungen erfolgt gemäß § 40. 
 
 
 
 


